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Schon wieder Streik? Busse und Bahnen bleiben in den Depots, 
Flugzeuge am Boden, Kitas geschlossen und Krankenhäuser ha-
ben nur Notdienste, die Post wird nicht ausgetragen und der Müll 
nicht abgeholt – die Liste ließe sich beliebig fortsetzen. Gefühlt 
wird immer öfter gestreikt. Manche Politiker*innen sprechen so-
gar von «Streikexzessen». Ist Deutschland auf dem Weg in eine 
Streikrepublik?
Während es scheinbar immer mehr Streiks gibt, stellt sich eine grund-
sätzliche Frage: Sind Arbeitskämpfe überhaupt noch zeitgemäß? In 
der öffentlichen Berichterstattung gelten Streiks oft als Rituale einer 
längst vergangenen Zeit, die von Gewerkschaftsfunktionär*innen le-
diglich aus organisationspolitischen Eigeninteressen und zur Wer-
bung neuer Mitglieder beibehalten werden. Außerdem wird den 
Gewerkschaften vorgeworfen, bei vielen Streiks – insbesondere im 
Bereich öffentliche Daseinsvorsorge – vor allem die Bürger*innen zu 
treffen und dem Standort Deutschland zu schaden. Vor dem Hinter-
grund eines öffentlichen Grundrauschens, in dem Streiks als schäd-
lich und überflüssig angesehen werden, rufen insbesondere die 
deutschen Arbeitgeberverbände lauthals nach einer massiven Ein-
schränkung des Streikrechts.
Die Debatte über Streiks ist voll von Mythen und teilweise bewusst 
gestreuten Falschinformationen, von denen die wichtigsten in die-
ser Broschüre aufgegriffen und diskutiert werden. Im Ergebnis ent-
steht dadurch ein gänzlich anderes Bild. Tatsächlich wird im europä-
ischen Vergleich in Deutschland immer noch eher wenig gestreikt 
und die ökonomischen Folgen der meisten Streiks halten sich in en-
gen Grenzen. Wenn überhaupt ein Bedarf für eine Änderung des 
Streikrechts besteht, dann der, wie in den meisten europäischen 
Nachbarstaaten ein politisches Streikrecht zu ermöglichen.
Bei allen aktuellen Diskussionen sollte schließlich nicht vergessen 
werden, dass es sich beim Streikrecht um ein aus dem Grundge-
setz (Artikel 9, Absatz 3) abgeleitetes soziales Grundrecht handelt. 
Seine grundlegende Bedeutung besteht darin, das im Kapitalis-
mus strukturell angelegte Machtgefälle zwischen Kapital und 
Arbeit zumindest teilweise auszugleichen, damit echte Tarifver-
handlungen auf Augenhöhe stattfinden können. Vor diesem Hin-
tergrund haben Streiks auch heute nichts von ihrer Bedeutung ver-
loren. Sie sind vielmehr ein unverzichtbares Instrument, um den 
Beschäftigten und ihren Gewerkschaften eine demokratische Teil-
habe zu ermöglichen. Angesichts der aktuellen Krise der Demo-
kratie ist das Recht auf Streik vielleicht sogar wichtiger denn je.
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1

«STREIKS SIND NICHT MEHR ZEITGEMÄSS»

«Streiks passen ganz und gar nicht in unsere Krisen-Zeit.»
Stefan Wolf, Präsident des Arbeitgeberverbands Gesamtmetall 
(2020–2025), 12. November 20221

Wie wird argumentiert?
Streiks haben per se in der deutschen Öffentlichkeit kein gutes 
Image. In den Medien werden sie in der Regel als lästig, nervig, 
schädlich, überflüssig und – vor allem in Krisenzeiten – als verant-
wortungslos beschrieben. Streiks gelten als ein überkommen-
des Ritual, das Gewerkschaften nur noch aus organisatorischem 
Eigeninteresse und veraltetem Klassenkampfdenken heraus in-
szenieren. In einer modernen Gesellschaft sollten Konflikte hin-
gegen «sachlich» und «vernünftig» geregelt werden. Bei schwie-
rigeren Fällen könnte zudem eine neutrale Moderation helfen, die 
Konflikte beizulegen. Auch Tarifkonflikte enden in den allermeis-
ten Fällen mit einem Kompromiss. Deshalb sollte es doch mög-
lich sein, dass sich die Vertragsparteien auch ohne langwierige 
Arbeitskampfrituale auf ein Tarifergebnis verständigen.

Was ist dran?
Diejenigen, die Streiks generell für überflüssig halten, offenba-
ren oft eine recht naive Vorstellung von Tarifauseinandersetzun-
gen, bei denen es nicht in erster Linie um gute Argumente, son-
dern um knallharte Machtfragen geht. Historisch gesehen ist 
dieser Zusammenhang unbestritten: So mussten die Gewerk-
schaften erst in langwierigen Arbeitskämpfen ihre Anerken-
nung als Verhandlungspartner gegenüber den Unternehmen 
durchsetzen. Aber auch heute weigert sich nach wie vor eine 
große Mehrheit der Betriebe, mit den Gewerkschaften zu ver-
handeln. Nach den neusten verfügbaren Zahlen aus dem Jahr 
2024 ist lediglich ein Viertel aller Betriebe in Deutschland an ei-
nen Tarifvertrag gebunden. Da es sich hierbei vor allem um grö-
ßere Betriebe handelt, arbeitet nur noch knapp die Hälfte aller 
Beschäftigten unter den Bedingungen eines Tarifvertrags.2

In den Bereichen, wo Tarifverhandlungen fest etabliert sind, 
kommt es nur äußerst selten vor, dass Unternehmen «freiwil-
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lig» bereit sind, gewerkschaftliche Forderungen zu erfüllen. Erst 
das Druckmittel Arbeitskampf führt dazu, dass die Unterneh-
men überhaupt gewillt sind, ernsthaft mit den Gewerkschaften 
zu verhandeln. Diese Tatsache ist auch in der deutschen Recht-
sprechung zum Streikrecht seit Langem anerkannt. So heißt es 
in einem Urteil des Bundesarbeitsgerichtes (BAG) aus dem Jahr 
1980, dass die Tarifautonomie nur dann funktioniert, wenn «die 
sozialen Gegenspieler das Verhandlungsgleichgewicht mithil-
fe von Arbeitskämpfen herstellen und wahren können». In der 
Praxis bedeutet dies nach Ansicht des BAG, dass «regelmäßig 
zunächst die Gewerkschaften auf das Streikrecht angewiesen 
sind, weil sonst das Zustandekommen und die inhaltliche Ange-
messenheit von Tarifverträgen nicht gewährleistet wären».3 Ge-
nerell geht das BAG in seiner Rechtsprechung davon aus, dass 
in einer kapitalistischen Marktwirtschaft nicht nur ein grundle-
gender Interessengegensatz zwischen Arbeit und Kapital, son-
dern auch ein «strukturelles Machtungleichgewicht» zwischen 
beiden Seiten herrscht, das unter anderem durch Tarifverträge 
ausgeglichen werden soll. Vor diesem Hintergrund formuliert 
das BAG den bis heute berühmten Satz, wonach «Tarifverhand-
lungen ohne das Recht zum Streik im Allgemeinen nicht mehr 
als kollektives Betteln» seien.4

Zumeist muss es bei Tarifauseinandersetzungen gar nicht erst 
zu Arbeitskämpfen kommen, da nach Ansicht des BAGs «schon 
die glaubwürdige Bereitschaft zum Streik […] die Arbeitge-
berseite dazu [zwingt], die Schäden eines möglichen Arbeits-
kampfes mit den wirtschaftlichen Folgen eines Nachgebens 
zu vergleichen».5 Tatsächlich wird in Deutschland immer noch 
verhältnismäßig wenig gestreikt und die meisten Tarifverhand-
lungen werden ohne Arbeitskämpfe beendet (vgl. Mythos 2). 
Ohne die Möglichkeit zur Durchführung eines Streiks wäre die 
Arbeitnehmerseite jedoch in einer reinen Bittstellerposition 
und letztlich dem Wohlwollen der Unternehmerseite ausgelie-
fert. Dies galt in der Vergangenheit und gilt auch heute noch. 
So besteht in Deutschland unter Demokrat*innen weitgehend 
Konsens, dass zu dem im Grundgesetz Artikel 9, Absatz 3 ge-
währten «Recht, zur Wahrung und Förderung der Arbeits- und 
Wirtschaftsbedingungen Vereinigungen zu bilden», auch das 
Streikrecht gehört.
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Fazit:
Angesichts der in einer kapitalistischen Gesellschaft strukturell 
ungleichen Verhandlungsposition zwischen Arbeit und Kapital 
können Tarifverhandlungen nur dann auf Augenhöhe durchge-
führt werden, wenn die Gewerkschaften mit dem Streikrecht 
über ein Machtmittel verfügen, um diese Ungleichheit zumin-
dest teilweise auszugleichen. Das Recht auf Streik ist damit 
ein unverzichtbarer Bestandteil der Tarifautonomie in Deutsch-
land, ohne das autonome Tarifverhandlungen nicht funktionie-
ren könnten. Streiks sind weder veraltet noch folgen sie einem 
bloßen Tarifritual. Vielmehr stehen sie für die Ausübung eines 
sozialen Grundrechts.

2

«IN DEUTSCHLAND WIRD ZU VIEL GESTREIKT»

«Die […] angekündigten Streikaktionen sprengen  
jedes vorstellbare und vertretbare Maß. Das hat nichts 
mehr mit einem Warnstreik zu tun. Vielmehr ist es  
der Versuch, per Generalstreik französische Verhältnisse  
in Deutschland einziehen zu lassen.»
Ralph Beisel, Hauptgeschäftsführer der Arbeitsgemeinschaft 
Deutscher Verkehrsflughäfen (ADV), 23. März 20236

Wie wird argumentiert?
Immer wenn in Deutschland die Züge nicht fahren, Busse und 
Bahnen in ihren Depots bleiben oder die Flüge ausfallen, wird 
den Gewerkschaften unterstellt, sie würden mit ihren Arbeits-
kämpfen «die Republik lahmlegen».7 Finden dann – wie bei-
spielsweise im Frühjahr 2024 – eher zufällig gleich mehrere 
Arbeitskämpfe parallel oder in kurzer zeitlicher Abfolge statt, 
wird schnell so getan, als werde «ständig und überall gestreikt». 
Manche sehen dann Deutschland bereits auf dem Weg in eine 
«Streikrepublik» oder warnen gar vor «französischen Verhältnis-
sen». Auf diese Weise entsteht der Eindruck, die Anzahl der Ar-
beitskämpfe habe ein normales Maß längst überschritten, ins-
gesamt werde in Deutschland zu viel gestreikt.
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Was ist dran?
Tatsächlich findet fast jeden Tag in Deutschland irgendwo ein 
Streik statt. Von den allermeisten Arbeitskämpfen nimmt die 
Öffentlichkeit jedoch kaum Kenntnis, weil es sich zum Beispiel 
um lokal begrenzte betriebliche Konflikte handelt, deren Folgen 
in der Regel für die meisten Bürger*innen kaum wahrnehmbar 
sind. In den Debatten über das Arbeitskampfvolumen gibt es so 
etwas wie ein «gefühltes Streikaufkommen», das – vermittelt 
über persönliche Erfahrungen und verstärkt durch eine entspre-
chende mediale Aufmerksamkeit – vor allem durch die großen 
Streiks im Verkehrswesen und der öffentlichen Daseinsvorsor-
ge bestimmt wird. Streiks in anderen Branchen fühlen sich hin-
gegen deutlich kleiner und weniger bedeutsam an, selbst wenn 
sie in großen Industriebranchen wie der Metall- und Elektroin-
dustrie stattfinden, da sie das alltägliche Leben kaum tangieren. 
Zwischen dem «gefühlten» und dem «tatsächlichen» Streikauf-
kommen gibt es also große Unterschiede.

Die Frage, ob in Deutschland eher viel oder wenig gestreikt 
wird, lässt sich nicht anhand von absoluten Zahlen beantwor-
ten. Es gibt zwei Möglichkeiten, dies zu ermitteln: Entweder 
vergleicht man, ob heute in Deutschland mehr oder weniger 
als früher oder ob in Deutschland mehr oder weniger als in an-
deren Ländern gestreikt wird. Der internationale Vergleich ist 
dabei deutlich schwieriger, da es in den Ländern mitunter sehr 
unterschiedliche Methoden zur Erfassung des sogenannten Ar-
beitskampfvolumens gibt.8 Die wichtigste Maßeinheit dafür ist 
die Anzahl der Tage, an denen aufgrund von Streiks (oder auch 
Aussperrungen) nicht gearbeitet wird. Zudem muss ein so er-
mitteltes Arbeitskampfvolumen, um es sinnvoll vergleichen zu 
können, ins Verhältnis zu den jeweiligen Beschäftigtenzahlen 
gesetzt werden. In der Regel basieren internationale Vergleiche 
demnach auf der Anzahl verlorener Arbeitstage je 1.000 Be-
schäftigte (siehe Tabelle 1).

Es fällt auf, dass in Deutschland in den 1970er-Jahren, gemes-
sen an den Ausfalltagen, mehr als doppelt so viel gestreikt wur-
de wie in den Jahren 2020 bis 2023. Auch in den 1980er-Jahren 
lag das sogenannte Arbeitskampfvolumen mit 27 Ausfalltagen 
noch über dem aktuellen Wert. Erst in den 1990er-Jahren ist 
das Streikgeschehen zurückgegangen, bevor es in den folgen-



7

Tabelle 1: Arbeitskampfvolumen im europäischen Vergleich
Durchschnittlich pro Jahr durch Streiks und Aussperrungen aus
gefallene Arbeitstage je 1.000 Beschäftigte

Land 1970 
–1979

 1980 
–1989

1990 
–1999

2000 
–2009

2010 
–2019

2020 
–2023

Südeuropa

Frankreich 286 83 73 127 128 77

Italien 1.511 623 158 88 k. A. k. A.

Portugal k. A. k. A. k. A. 13 14 9

Spanien 792 640 311 153 49 39

Nordeuropa

Finnland 613 408 168 70 59 142

Dänemark 261 178 168 105 46 28

Norwegen 45 99 81 49 55 50

Schweden 46 182 50 20 2 1

Westeuropa

Irland 758 380 119 44 16 4

Vereinigtes  
Königreich 596 334 30 28 18 91*

Kontinentaleuropa

Belgien 275 59 33 70 98 94

Deutschland 52 27 11 13 17 21

Niederlande 40 15 22 8 19 15

Österreich 11 2 4 41 2 8

Schweiz 2 0 2 4 2 2

Osteuropa

Polen k. A. 26 43 5 16 1

Ungarn k. A. k. A. 20 23 6 4

* �Da für das Vereinigte Königreich für die Jahre 2020 und 2021 keine Daten vorliegen, 
 bezieht sich die Angabe lediglich auf die Jahre 2022 bis 2023.

Quellen: 1970–1999: International Labour Organisation, zit. n. Lesch, Hagen: Erfassung  
und Entwicklung von Streiks in OECD-Ländern, in: IW-Trends 1/2009, S. 1–17; 2000–2023: 
European Trade Union Institute (ETUI): Strike map of Europe, www.etui.org/fr/strikes-map

file:///C:\Users\scharenberg\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\SFMBRD0S\www.etui.org\fr\strikes-map
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den Jahrzehnten wieder leicht zunahm. Auch in anderen euro-
päischen Ländern waren die 1970er-Jahre zumeist das mit Ab-
stand streikintensivste Jahrzehnt.

Im europäischen Vergleich befindet sich Deutschland seit jeher 
im Mittelfeld. Dies war schon in den 1970er- und 1980er-Jahren 
so und hat sich bis in die Gegenwart hinein fortgesetzt. Wäh-
rend in den Jahren 2020 bis 2023 in Deutschland pro 1.000 Be-
schäftigte in Durchschnitt 21 Arbeitstage durch Streiks ausfie-
len, waren es in Frankreich 77, im Vereinigten Königreich 91, in 
Belgien 94 und in Finnland sogar 142 pro Jahr. Es gibt aber auch 
einige Länder, in denen so gut wie gar nicht gestreikt wurde. 
Hierzu gehörten Österreich, die Schweiz, Schweden und Polen.
Bedeutung und Umfang von Streiks werden in den einzelnen 
europäischen Ländern durch eine Vielzahl von Faktoren beein-
flusst. Wesentlich ist zunächst die Einbettung in die historisch 
gewachsenen nationalen Systeme der Arbeitsbeziehungen 
und die damit zusammenhängenden politischen Kulturen der 
Tarifpolitik. Die Frage, ob Arbeitskonflikte eher kooperativ oder 
konfrontativ gelöst werden, hängt dabei nicht allein von den 
Gewerkschaften, sondern mindestens genauso stark von der 
Haltung der Arbeitgeber ab. Ein hohes Arbeitskampfvolumen 
ist dabei keineswegs immer automatisch ein Ausdruck gewerk-
schaftlicher Stärke, sondern kann auch ein Zeichen gewerk-
schaftlicher Schwäche sein, beispielsweise wenn bestimmte 
Forderungen nur noch über Arbeitskämpfe durchsetzbar sind. 
Schließlich hat auch die Ausgestaltung des Streikrechts einen 
wesentlichen Einfluss auf das Streikgeschehen. In Ländern mit 
sehr hohen Arbeitskampfvolumen stehen dahinter in der Regel 
nicht nur Tarifkonflikte, sondern immer auch eine Reihe großer 
politischer Streiks. Deutschland hat demgegenüber ein eher re-
striktives Streikrecht, was zu der vergleichsweisen niedrigen 
Anzahl von Streiks beiträgt (vgl. Mythos 9).

Fazit: 
In Deutschland wird keineswegs besonders viel gestreikt. 
Das Arbeitskampfvolumen hat zwar in jüngster Zeit wieder et-
was zugenommen. Es liegt jedoch nach wie vor deutlich un-
ter dem der erheblich streikintensiveren 1970er- und 1980er-
Jahre. Auch im internationalen Vergleich bewegt sich das 
Arbeitskampfvolumen lediglich im Mittelfeld. Im Nachbarland 
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Frankreich wird immer noch fast viermal so viel gestreikt wie 
in Deutschland. Von einer «Streikrepublik» oder gar «französi-
schen Verhältnissen» kann also keine Rede sein.

3

«GEWERKSCHAFTEN NEHMEN  
DIE BEVÖLKERUNG MIT IHREN STREIKS  
IN GEISELHAFT»

«Ver.di-Streik ist eine Frechheit […] Die Gewerkschaft 
nimmt mit den Flughafen-Streiks die Falschen in  
Geiselhaft. Familien, die einmal im Jahr in ihren wohl
verdienten Urlaub fliegen möchten.»
Michael Quandt, Leitender Redakteur der Bild-Zeitung, 
9. März 20259

Wie wird argumentiert?
Öffentliche Kritik an den Gewerkschaften entzündet sich meist 
dann, wenn größere Streiks Bereiche der öffentlichen Daseins-
vorsorge und Infrastruktur lahmlegen. Dann wird den Gewerk-
schaften gern vorgeworfen, ihre Arbeitskämpfe auf dem Rücken 
«unschuldiger» Dritter auszutragen. Wenn also bei der Bahn, im 
öffentlichen Nahverkehr oder an den Flughäfen gestreikt wird, 
dann gerät schnell zum Skandal, dass darunter nicht nur die be-
streikten Unternehmen oder die Arbeitgeber leiden, sondern 
auch Tausende von Fahrgästen und Reisenden. Letztere – so der 
Vorwurf – würden von den Gewerkschaften bewusst «in Geisel-
haft» genommen, um ihre tarifpolitischen Ziele durchzusetzen.

Was ist dran?
Wahrscheinlich gibt es in Deutschland kaum jemanden, die 
oder der sich nicht schon einmal über einen streikbedingten 
Zugausfall oder eine geschlossene Kita geärgert hat. Nun las-
sen sich bei einem Streik im öffentlichen Verkehrswesen oder 
bei der Betreuung der Kinder, selbst wenn man es wollte, nega-
tive Auswirkungen auf eigentlich Unbeteiligte gar nicht vermei-
den. Aus Sicht der Gewerkschaften ist es deshalb umso wichti-
ger, dass ihre Streikmaßnahmen bei einer breiten Öffentlichkeit 
auf Akzeptanz stoßen.

http://Ver.di
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Die Voraussetzungen dafür sind gar nicht so schlecht. Umfra-
gen zufolge sympathisieren viele mit den Tarifforderungen der 
Gewerkschaften und tun dies auch dann, wenn sie selbst ne-
gativ von Streiks betroffen waren. Mit der Dauer und Häufig-
keit von Streiks geht diese Unterstützung, insbesondere auch 
vonseiten der Medien, deutlich zurück. Um den Kampf um die 
öffentliche Meinung zu gewinnen, brauchen Gewerkschaften 
zunächst eine überzeugende Erzählung, damit ihre Tarifforde-
rungen weiterhin in der Öffentlichkeit als «angemessen» und 
«fair» empfunden werden. In den letzten Jahren fiel es dabei 
angesichts hoher Inflationsraten vergleichsweise leicht, die ge-
werkschaftlichen Forderungen zu rechtfertigen, da die Mehr-
heit der Bevölkerung selbst unter hohen Preissteigerungen zu 
leiden hatte. Unter dem Vorzeichen ökonomischer Krisen und 
drohender Arbeitsplatzverluste ist dies deutlich schwieriger.

Ein wichtiger Ansatz ist deshalb die Verknüpfung von Beschäf-
tigten- und Gemeinwohlinteressen, was bei der öffentlichen 
Daseinsvorsorge besonders naheliegend ist. Denn hier führen 
bessere Arbeitsbedingungen zu besseren Leistungen für die 
Bürger*innen und tragen wesentlich dazu bei, dass auch in Zu-
kunft die benötigten Fachkräfte zur Verfügung stehen. Die Men-
schen nehmen mögliche negative Auswirkungen von Streiks si-
cherlich eher in Kauf, wenn deutlich wird, dass es hierbei auch 
um die zukünftige Qualität des Nahverkehrs, der Gesundheits-
versorgung oder der Kinderbetreuung geht.

Während des Streiks ist die direkte Ansprache der betroffenen 
Bürger*innen durch die Gewerkschaften besonders wichtig. Nur 
so können diese deutlich machen, dass die Arbeitsniederlegungen 
von den Beschäftigten nicht gewollt, sondern von den Arbeitge-
bern aufgezwungen werden, damit diese sich ernsthaft mit ihren 
berechtigten Forderungen auseinandersetzen. Wichtig ist auch, 
wenn immer möglich die Streiks rechtzeitig vorher anzukündigen, 
damit sich die Bürger*innen möglichst gut darauf einstellen kön-
nen. Das findet jedoch dort seine Grenzen, wo eine frühzeitige An-
kündigung dem Arbeitgeber erlaubt, durch eigene Maßnahmen 
den Streik zu unterlaufen und damit seine Wirksamkeit zu schwä-
chen. In seinem berühmten «Flashmob-Urteil» hat das Bundesar-
beitsgericht explizit auch kurzfristig und überraschend durchge-
führte Arbeitskampfmaßnahmen für rechtlich zulässig erklärt.10
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Fazit:
Es ist richtig, dass Streiks in der öffentlichen Daseinsvorsorge 
nicht nur die Arbeitgeberseite treffen, sondern auch negati-
ve Auswirkungen auf viele Bürger*innen haben können. Um-
so wichtiger ist es für die Gewerkschaften, bei diesen um Ak-
zeptanz zu werben und sie im günstigsten Fall als Verbündete 
für die Durchsetzung von Beschäftigten- und Gemeinwohlin-
teressen zu gewinnen. Der Vorwurf der «Geiselhaft» ist schon 
deshalb zurückzuweisen, weil damit Streiks mit einem Gewalt-
verbrechen in Verbindung gebracht werden. Im Zweifelsfall 
gelten hier die Worte des Grandseigneurs der deutschen Ar-
beitsrechtswissenschaft, Wolfgang Däubler: «Auch ein lästiger 
Streik ist Grundrechtsausübung.»11

4

«STREIKS KÖNNEN LEIB UND LEBEN 
BEDROHEN»

«Der [streikbedingte] Druck auf das Krankenhaus  
führt aber […] – es ist hart, aber wahr – eben auch  
in einigen Fällen zur ernsten Gefährdung von  
Gesundheit oder Leben.»
Georg Thüsing, Professor für Arbeits- und Sozialrecht  
an der Universität Bonn, 17. März 202312

Wie wird argumentiert?
Speziell im Gesundheitswesen sind Gewerkschaften und strei-
kende Beschäftigte immer wieder dem Vorwurf ausgesetzt, sie 
würden mit ihren Arbeitskämpfen das Wohl von Patient*innen 
gefährden und hierbei bewusst gesundheitliche Schäden oder 
im Extremfall sogar den Tod von Menschen in Kauf nehmen.

Was ist dran?
In diesem Fall muss die Antwort eindeutig lauten: gar nichts! 
Kein*e Patient*in muss befürchten, während eines Streiks nicht 
mehr versorgt zu werden. Möglicherweise werden aufgrund 
von Arbeitskampfmaßnahmen bestimmte zeitunkritische Un-
tersuchungen und Behandlungen verschoben, aber jeder Not-
fall wird weiterhin behandelt. Auch wissenschaftliche Unter-
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suchungen haben gezeigt, dass Streiks im Gesundheitswesen 
keineswegs zu übermäßigen Nachteilen für die Patient*innen 
oder gar zu einer erhöhten Sterberate führen.13

Um Gefahren für Leib und Leben von Patient*innen auszu-
schließen, müssen bei Streiks im Gesundheitswesen bestimm-
te Notdienste eingerichtete werden.14 Ähnliches gilt für andere 
Bereiche der öffentlichen Daseinsvorsorge, in denen eine be-
stimmte Mindestversorgung sichergestellt sein muss, wie etwa 
bei der Wasser- und Energieversorgung, bei der Feuerwehr, bei 
Rettungsdiensten oder der Überwachung gefährlicher Anlagen 
(wie Atomkraftwerken). Arbeitgeber dürfen solche Notdiens-
te allerdings nicht einfach einseitig anordnen. Nach der Recht-
sprechung des Bundesarbeitsgerichtes ist die Festlegung des 
Notdienstes vielmehr die «gemeinsame Aufgabe des Arbeit-
gebers und der streikführenden Gewerkschaft».15 In vielen Un-
ternehmen existieren deshalb zwischen Gewerkschaften und 
Arbeitgebern Vereinbarungen, in denen für einen möglichen 
Arbeitskampf Art und Umfang der Notdienste festgelegt sind.

Dort, wo sich Arbeitgeber und Gewerkschaften nicht auf die 
Einrichtung eines solchen Notdienstes bzw. dessen Umfang 
verständigen können, entscheiden in der Regel die Arbeitsge-
richte. Hierbei kann es passieren, dass diese sehr umfangrei-
che Notdienste verlangen, die aus gewerkschaftlicher Sicht 
die Auswirkungen des Streiks übergebührend einschränken. 
Im Frühjahr 2025 beispielsweise hat das Arbeitsgericht Berlin 
den streikenden Beschäftigten der Charité-Tochter Charité Fa-
cility Management (CFM) sehr weitgehende Notdienstauflagen 
gemacht, bei denen der geforderte Personalschlüssel nach An-
gaben von ver.di teilweise sogar über dem des Normalbetriebs 
lag.16 Ein effektiver Arbeitskampf wurde unter diesen Umstän-
den unmöglich, sodass die Gewerkschaft den Streik vorzeitig 
beenden musste. Da ein Arbeitsgericht kaum sachgemäß be-
urteilen kann, welche Notdienste tatsächlich notwendig sind, 
folgt es oft den weiter gehenden Forderungen der Arbeitgeber, 
um das Risiko einer Fehleinschätzung zu minimieren.
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Fazit:
Für den Vorwurf an die Gewerkschaften, durch Streiks im Ge-
sundheitswesen das Patientenwohl zu gefährden, gibt es 
keinerlei Belege. Während der Arbeitsniederlegungen wer-
den stets Notdienste organisiert, die zumeist eher umfang-
reich als knapp bemessen sind. Die eigentliche Gefährdung 
von Patient*innen geht nicht von Streiks, sondern von einem 
zu geringen Personalschlüssel und überlasteten Ärzt*innen 
und Pflegekräften aus. Zurecht gilt deshalb der von den Be-
schäftigten im Gesundheitswesen immer wieder verwende-
te Slogan: «Nicht der Streik, der Normalzustand gefährdet die 
Patient*innen.»17 Unter dem Motto «Mehr von uns sind besser 
für alle» fordert die Gewerkschaft ver.di deshalb schon seit ei-
nigen Jahren für die Krankenhäuser sogenannte Entlastungs
tarifverträge, in denen bessere und verbindliche Personalbe-
messungszahlen vereinbart werden.

5

«GEWERKSCHAFTEN MISSBRAUCHEN 
STREIKS FÜR IHRE ORGANISATIONSPOLITIK»

«Bedauerlicherweise ist der Arbeitskampf inzwischen 
aber häufig vor allem das Mittel zur Mitgliedergewinnung. 
Konflikt, zur Not auch inszenierter, soll Gewerkschaften 
neue Mitglieder bringen und das Gemeinschaftsgefühl 
bestehender Mitglieder stärken.»
Stefan Wolf, Präsident des Arbeitgeberverbands Gesamtmetall  
(2020–2025), 26. März 202518

Wie wird argumentiert?
Bereits seit Längerem beklagen die Arbeitgeberverbände, dass 
viele Streiks für den Verlauf der Tarifverhandlungen «unnötig» 
seien, und unterstellen den Gewerkschaften, diese lediglich aus 
organisationspolitischem Eigeninteresse durchzuführen. Insbe-
sondere im öffentlichen Dienst, aber auch in der Metall- und 
Elektroindustrie und in anderen Branchen würde auf diese Wei-
se die Intensität des Konfliktes «künstlich» nach oben getrieben. 
Nach Ansicht des Tarifexperten des arbeitgebernahen Instituts 
der deutschen Wirtschaft (IW), Hagen Lesch, wird «der Streik 
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[…] offenbar ganz gezielt dazu genutzt, um die Mitgliederbilanz 
aufzupolieren».19 Als ein wichtiger Indikator dafür wird die Tat-
sache angesehen, dass die Gewerkschaften in manchen Bran-
chen bereits nach der ersten Verhandlungsrunde zu flächende-
ckenden Warnstreiks aufrufen. Das Streikrecht werde auf diese 
Weise für organisationspolitische Zwecke «missbraucht».20

Was ist dran?
Zunächst einmal lässt sich nicht bestreiten, dass es im Rahmen 
von Arbeitskämpfen zu einer besonders intensiven Beteiligung 
der Beschäftigten an den Tarifauseinandersetzungen kommt, 
die selbstverständlich auch von den Gewerkschaften zur Mit-
gliederwerbung genutzt werden. Im besonders streikintensiven 
Jahr 2023 etwa hat ver.di etwa 190.000 neue Mitglieder gewin-
nen können. Die meisten davon sind während der großen Tarif-
runden im öffentlichen Dienst, im öffentlichen Nahverkehr, bei 
der Post oder im Einzelhandel beigetreten.21 Tarifauseinander-
setzungen bilden für die Gewerkschaften schon immer günsti-
ge Rahmenbedingungen, um neue Mitglieder zu gewinnen, da 
hier die Interessenkonflikte besonders deutlich werden. Durch 
Arbeitskämpfe werden die Tarifkonflikte jedoch auf die Spitze 
getrieben. Sie stellen alle Beschäftigten vor die Frage, ob sie 
sich selbst aktiv an einem Streik beteiligen wollen. Wird diese 
Frage positiv beantwortet, ist sie in der Regel auch mit einer Ge-
werkschaftsmitgliedschaft verbunden.

Aus der Tatsache heraus, dass Streiks günstige Rahmenbedin-
gen für die Organisierung neuer Mitglieder bilden, lässt sich je-
doch noch lange nicht schlussfolgern, dass diese von den Ge-
werkschaften in erster Linie deshalb herbeigeführt werden, um 
ihre Organisationsprobleme zu lösen. Gegen eine solche These 
sprechen zunächst die nackten Zahlen: So gab es in Deutsch-
land im Jahr 2024 insgesamt 286 Arbeitskämpfe, von denen 
die meisten im Rahmen lokal begrenzter, betrieblicher Tarifaus-
einandersetzungen stattfanden.22 Demgegenüber wurden im 
Jahr 2024 mehr als 6.000 neue Tarifverträge beim Tarifregister 
des Bundesarbeitsministeriums registriert.23 Die große Mehr-
heit der Tarifverhandlungen wird in Deutschland seit jeher ohne 
Streiks abgeschlossen.

http://ver.di


16



17

Ob eine Gewerkschaft im Rahmen einer Tarifauseinanderset-
zung zu einem Streik aufruft oder nicht, ist in der Regel eine 
schwierige Entscheidung, bei der verschiedene Faktoren mitei-
nander abgewogen werden müssen. Zuerst muss sich die Ge-
werkschaft sicher sein, dass einem Streikaufruf auch Folge ge-
leistet wird und sich genügend Mitglieder und Betriebe finden, 
die sich an dem Streik beteiligen. In der Tat haben hier die Ge-
werkschaften in den letzten Jahren eher positive Erfahrungen 
gemacht und waren nicht selten selbst davon überrascht, wie 
viele Beschäftigte bereit waren, ihre Arbeit niederzulegen. Je 
länger ein Streik dauert, desto schwieriger wird es in der Re-
gel jedoch, die Streikbereitschaft aufrechtzuerhalten. Gleiches 
gilt für die Aussicht, den Streik erfolgreich beenden zu können. 
So wurde beispielsweise im Jahr 2024 bei dem zum DuMont-
Konzern in Köln gehörenden Bundesanzeiger-Verlag ein Streik 
nach 138 Tagen beendet, ohne dass das Streikziel eines Hausta-
rifvertrages erreicht werden konnte.24 Eine ähnliche Niederlage 
mussten die Beschäftigten bei der Schrott- und Recyclingfirma 
SRW metalfload in Espenhain bei Leipzig hinnehmen, nachdem 
diese mit 180 Streiktagen den längsten Streik in der Geschichte 
der IG Metall durchgeführt hatten.25 Bei dem Windanlagenher-
steller Vestas hingegen ist es der IG Metall gelungen, nach 123 
Streiktagen erstmals einen Tarifvertrag durchzusetzen.26 Mit der 
Dauer des Streiks steigt schließlich auch das finanzielle Risiko 
für die Gewerkschaft. Gerade bei großen Flächenstreiks werden 
oft ehebliche Summen an Streikgeld gezahlt.

Ein Problem ist zudem, dass in der öffentlichen Debatte die Ver-
antwortung für einen Streik in der Regel ausschließlich der Ge-
werkschaftsseite zugeschrieben wird. Dabei lässt das Verhal-
ten der Arbeitgeberseite den Beschäftigten vielfach gar keine 
andere Wahl, als zu streiken. Besonders deutlich wurde dies 
2024 in der Bauwirtschaft, wo die Arbeitgeberverbände selbst 
ein mühevoll erzieltes Schlichtungsergebnis ablehnten. In der 
Folge musste die Gewerkschaft IG BAU erstmals seit 20 Jahren 
in der Branche wieder einen Flächenstreik durchführen.27 Bei 
den Sendeanstalten der ARD lehnten die Arbeitgeber sogar ei-
ne von der Gewerkschaft ver.di vorgeschlagene Schlichtung ab 
und zwangen diese damit, ihren Streik zu verlängern.28
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In vielen Tarifauseinandersetzungen verhalten sich Arbeitge-
berverbände alles andere als rational. Oft lassen sie mehrere 
Verhandlungsrunden vergehen, bis sie überhaupt ein Angebot 
vorlegen. Dieses ist dann oft noch so weit von der Gewerk-
schaftsforderung entfernt, dass auf dieser Grundlage kein Kom-
promiss gefunden werden kann. Mit vollkommen unrealistischen 
Angeboten tragen die Arbeitgeber im Gegenteil zur Verschär-
fung von Tarifkonflikten bei. Vor diesem Hintergrund ist die in 
einigen Branchen von den Gewerkschaften verfolgte Taktik, be-
reits nach der ersten Verhandlungsrunde mit deutlichen Warn-
streiks aufzutreten, eher ein Appell an die Arbeitgeber, ernsthaft 
zu verhandeln und möglichst zügig zu einem Ergebnis zu kom-
men. Wo dies nicht gelingt, kann es mitunter wie im Einzelhandel 
zu sehr langwierigen Verhandlungen kommen. Hier dauerten die 
Tarifauseinandersetzungen zuletzt mehr als ein Jahr an und wur-
den immer wieder von Arbeitsniederlegungen begleitet.

Fazit:
Der Vorwurf der Arbeitgeber, Gewerkschaften würden Streiks 
für ihre Mitgliedergewinnung instrumentalisieren und hier be-
wusst das Streikrecht missbrauchen, erweist ich bei näherem 
Hinsehen als haltlos. Vor jedem Streikaufruf müssen die Ge-
werkschaften hingegen mehrere Faktoren gegeneinander ab-
wägen, um am Ende abzuschätzen, ob ein Arbeitskampf er-
folgreich durchgeführt werden kann. Schließlich sollte nicht 
vergessen werden, dass die Verantwortung für Streiks nicht al-
lein bei den Gewerkschaften liegt, sondern auch die Arbeitge-
ber hieran einen wesentlichen Anteil haben und Streiks oftmals 
aus politischem Kalkül heraus oder durch unprofessionelles 
Agieren geradezu provozieren.
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6

«STREIKS SIND NUR ETWAS FÜR 
PRIVILEGIERTE STAMMBELEGSCHAFTEN»

«Wer befristet angestellt ist, muckt nicht auf und  
beteiligt sich nicht an Streiks, denn diese Kolleg*innen 
haben immer Angst, ihre Arbeit zu verlieren.»
Torsten Bogula, Betriebsratsvorsitzender bei der Deutschen Schutz- 
und Wachdienst GmbH (DSW), 202529

Wie wird argumentiert?
Den Gewerkschaften wird traditionell vorgeworfen, dass sich 
ihre Tarifpolitik primär an den Interessen der privilegierten 
Stammbelegschaften orientiere, da diese auch den Kern der 
gewerkschaftlichen Mitgliedschaft bildeten. Besonders deut-
lich werde dies bei Arbeitskämpfen, die in der Regel von den 
Stammbeschäftigten getragen werden. Demgegenüber wür-
den sich prekär Beschäftigte deutlich weniger an Arbeitskämp-
fen beteiligen, da sie – insbesondere bei befristeten Beschäf-
tigungsverhältnissen – um den Verlust ihres Arbeitsplatzes 
fürchten müssen. Hinzu komme, dass vor allem Beschäftigte 
im Niedriglohnsektor sich streikbedingte Einkommensverluste 
einfach nicht leisten können.

Was ist dran?
Noch bis in die 1990er-Jahre verband man Streiks in Deutsch-
land primär mit männlichen Industriearbeitern. Seither lässt sich 
jedoch ein grundlegender Wandel hin zu einer Tertiarisierung von 
Arbeitskämpfen beobachten. In den letzten beiden Jahrzehnten 
fand mittlerweile mehr als jeder zweite Streik im Dienstleistungs-
sektor statt.30 Damit einher geht zugleich eine Feminisierung von 
Arbeitskämpfen, da häufiger in Branchen wie dem Einzelhandel, 
der Kinderbetreuung und im Gesundheitswesen gestreikt wird, 
in denen die Beschäftigten mehrheitlich weiblich sind.31 Zudem 
geraten mit diesen sektoralen Verschiebungen auch andere pre-
kär Beschäftigte in den Mittelpunkt der Streikauseinandersetzun-
gen. Dies gilt insbesondere für klassische Niedriglohnbranchen 
wie das Gastgewerbe, die Systemgastronomie, die Gebäude
reinigung, das Bewachungsgewerbe und die Lieferdienste, in 
denen oft nicht viel mehr als der Mindestlohn gezahlt wird.
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Arbeitskämpfe in Niedriglohnsektoren mit niedrigem gewerk-
schaftlichen Organisationsgrad stehen dabei vor deutlich grö-
ßeren Herausforderungen als traditionelle Streiks in gut organi-
sierten Industriebranchen und haben ihre ganz eigene Logik.32 
In zahlreichen betrieblichen Auseinandersetzungen geht es da-
rum, überhaupt erst Betriebsräte und einen Tarifvertrag durch-
zusetzen und damit die Voraussetzung für geregelte Beschäfti-
gungsverhältnisse zu schaffen. Arbeitskämpfe werden häufig 
zunächst von kleinen aktiven Beschäftigtengruppen getragen, 
die eher symbolische, an die Öffentlichkeit gerichtete Aktionen 
durchführen, um ihre prekären Arbeitsbedingungen zu skanda-
lisieren. Die Mobilisierung öffentlichen Drucks ist gerade in per-
sonennahen Dienstleistungsbranchen wie dem Gastgewerbe 
oder dem Einzelhandel, in denen die Unternehmen besonders 
um ihr Image besorgt sind, eine zunehmend an Bedeutung ge-
winnende gewerkschaftliche Machtressource.

Um auch in Niedriglohnbranchen größere und länger andauern-
de Arbeitskämpfe durchführen zu können, ist die Verbindung 
einer konfliktorientierten Betriebs- und Tarifpolitik mit gezielten 
Organizing-Kampagnen unerlässlich. Das erfordert einerseits 
einen erheblichen gewerkschaftlichen Ressourceneinsatz, an-
dererseits die Abkehr von einer traditionellen gewerkschaftli-
chen Stellvertreterpolitik hin zu einer «beteiligungsorientierten 
Tarifpolitik», die auf eine möglichst breite aktive Beteiligung der 
Beschäftigten an den Tarifkonflikten setzt.33 Ein Musterbeispiel 
für solch einen strategisch geplanten Tarifkonflikt war der im 
Frühjahr 2025 durchgeführte Arbeitskampf bei der Charité Ser-
vicegesellschaft CFM, bei dem es um die Übernahme des Ta-
rifvertrags für den öffentlichen Dienstes (TVöD) ging.34 Ein we-
sentliches Problem war hier, dass sich mit der Dauer des Streiks 
immer mehr Beschäftigte, die kaum mehr als den Mindestlohn 
verdienten, den arbeitskampfbedingen Lohnausfall trotz des 
gewerkschaftlichen Streikgelds nicht mehr leisten konnten. Die 
Gewerkschaft ver.di zahlte deshalb ein höheres Streikgeld und 
organisierte darüber hinaus einen Spendenaufruf für die be-
troffenen Beschäftigten. Auf diese Weise war es möglich, dass 
auch Beschäftigte mit sehr geringen Löhnen einen insgesamt 
45 Streiktage umfassenden Arbeitskampf durchhalten und am 
Ende gewinnen konnten.
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Fazit:
Das Streikgeschehen in Deutschland hat sich in den letzten 
Jahrzehnten grundlegend gewandelt. Heute werden die meis-
ten Streiks nicht mehr in den traditionellen Industriesektoren, 
sondern in den Dienstleistungsbranchen durchgeführt, in de-
nen der gewerkschaftliche Organisationsgrad häufig niedrig ist 
und prekäre Beschäftigungsverhältnisse vorherrschen. Deswe-
gen ist eine konfliktorientierte Betriebs- und Tarifpolitik mit ge-
zielten Organizing-Kampagnen unerlässlich. Den hier Beschäf-
tigten kommt derzeit der akute Arbeitskräftemangel in vielen 
Branchen zugute, der ihre Verhandlungsposition stärkt. Darü-
ber hinaus stehen die Gewerkschaften vor allem bei länger an-
dauernden Arbeitskonflikten vor der Herausforderung, neue 
Wege einer monetären Solidarität zu finden, um den Beschäf-
tigten in Niedriglohnsektor eine überdurchschnittliche Kom-
pensation ihrer streikbedingten Lohnverluste zu ermöglichen.
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7

«STREIKS SCHADEN DEM STANDORT 
DEUTSCHLAND»

«Angesichts der angekündigten Bahnstreiks ist jetzt schon 
klar: Der Schaden ist immens. Vom Image angefangen bis 
hin zu den volkswirtschaftlichen Folgen.»
Bundestagspräsidentin Julia Klöckner (CDU), 4. März 202435

Wie wird argumentiert?
Seit jeher wird den Gewerkschaften vorgeworfen, mit ihren 
Streiks hohe wirtschaftliche Schäden zu verursachen, die sich 
negativ auf die gesamtwirtschaftliche Entwicklung des Lan-
des auswirken. Streiks würden somit Arbeitsplätze gefährden 
und insgesamt zu weniger Wohlstand für alle führen. Beson-
ders lautstark wird diese Kritik im Hinblick auf Arbeitskämpfe im 
Verkehrssektor geäußert, da diese nicht nur die bestreikten Un-
ternehmen betreffen, sondern auch Auswirkungen auf die ge-
samte Volkswirtschaft haben können. So beklagt etwa der Chef 
des Münchner Instituts für Wirtschaftsforschung (ifo), Clemens 
Fuest, dass Streiks bei der Bahn oder im Luftverkehr dazu füh-
ren, dass Menschen nicht zu ihrer Arbeit kommen und Unter-
nehmen ihre Produktion unterbrechen müssen, weil bestimmte 
Teile nicht geliefert werden können. Wenn solch ein Streik auch 
noch in einer wirtschaftlichen Krisensituation stattfindet, dann – 
so die von Fuest formulierte rhetorische Frage – müsse «man 
schon überlegen, ob das alles noch verhältnismäßig ist».36 Um 
die These von der Unverhältnismäßigkeit zu untermauern, wer-
den mitunter hohe Millionenbeträge genannt, die ein Streik 
angeblich pro Tag kosten würde. So hat das arbeitgebernahe 
Institut der deutschen Wirtschaft die Behauptung in die Welt 
gesetzt, ein Streik bei der Bahn führe zu volkswirtschaftlichen 
Verlusten von bis zu 100 Millionen Euro pro Tag.37

Was ist dran?
Zunächst einmal muss betont werden, dass es das Wesen 
des Streiks ist, dem bestreikten Unternehmen einen gewissen 
wirtschaftlichen Schaden zuzufügen. Nur so können die Ge-
werkschaften überhaupt Druck entfalten, um im Rahmen von 
Tarifverhandlungen die Arbeitgeberseite zu einem besseren An-
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gebot zu bewegen. Allerdings wird immer wieder bewusst mit 
astronomischen Zahlen Stimmung gegen das Streikrecht ge-
macht. So geht die Zahl von 100 Millionen auf eine «Kosten-
schätzung» des von den Arbeitgeberverbänden finanzierten 
Instituts der deutschen Wirtschaft zurück, der zufolge die In-
dustrie bei durchgängigen Streiks bei der Bahn von mehr als 
drei Tagen Produktionsunterbrechungen hinnehmen müsse, 
deren Folgekosten «dann schnell von einstelligen Millionenbe-
trägen auf über 100 Millionen Euro pro Tag ansteigen» könn-
ten.38 Seither geistert die 100-Millionen-Zahl bei jedem neuen 
Bahnstreik durch die deutsche Medienlandschaft, ohne dass je-
mals die Grundlagen für diese Schätzung transparent und nach-
vollziehbar offengelegt wurden. Dabei zeigt das Institut der 
deutschen Wirtschaft selbst in anderen Publikationen auf, dass 
die tatsächlichen Streikkosten in der Regel eine «unbekannte 
Größe» seien, die sich kaum seriös bestimmen lasse.39

Was in der Standortdiskussion meist nicht erwähnt wird: In 
Deutschland sind die meisten Streiks kurzfristige Warnstreiks, 
deren Ziel gerade darin besteht, die Arbeitgeber zum Einlenken 
zu bringen und eine längere Arbeitsniederlegung zu verhindern. 
In der Praxis halten sich die wirtschaftlichen Schäden der meis-
ten Streiks daher in engen Grenzen. Im produzierenden Gewer-
be werden streikbedingte Produktionsausfälle von wenigen Ta-
gen oder gar Stunden in der Regel kurzfristig durch Mehrarbeit 
und Sonderschichten wieder ausgeglichen. Ähnliches gilt für 
die öffentliche Verwaltung, den Einzelhandel oder die Müllab-
fuhr. In anderen Bereichen, etwa in Kitas oder in Krankenhäu-
sern, fallen bestimmte Dienstleistungen tatsächlich kurzfristig 
aus, sofern sie nicht durch bestehende Notdienste abgedeckt 
werden. Insgesamt zielen die meisten kurzfristigen Warnstreiks 
nicht wirklich auf eine ökonomische Schädigung des Arbeit-
gebers. Sie setzten vielmehr ein Warnzeichen und zeigen die 
möglichen ökonomischen Folgekosten eines längeren Streiks 
auf. Das Ziel eines kürzeren Warnstreiks liegt gerade darin, die 
Arbeitgeber zum Einlenken zu bringen und einen längeren Ar-
beitskampf zu verhindern. Fast alle Streiks in Deutschland sind 
lediglich Warnstreiks. Von den 286 Streiks, die im Jahr 2024 
stattgefunden haben, waren gerade einmal sechs sogenannte 
Erzwingungsstreiks, bei denen die Beschäftigten nach geschei-
terten Tarifverhandlungen und erfolgreicher Urabstimmung in 
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einen unbefristeten Arbeitskampf gegangen sind.40 Sie sind so-
mit die absolute Ausnahme.

Außerdem gilt in Deutschland auch für das Streikrecht das Ge-
bot der Verhältnismäßigkeit. Das bedeutet, dass die durchge-
führten Arbeitskampfmaßnahmen «geeignet, erforderlich und 
angemessen» sein müssen, um das avisierte Streikziel zu er-
reichen. Nicht verhältnismäßig wären beispielsweise Maßnah-
men, die die Existenzgrundlage eines Unternehmens infrage 
stellen und dieses in den Bankrott treiben würden. Ebenfalls 
unverhältnismäßig wären Streiks, die die Gesundheit oder gar 
das Leben von Menschen gefährden. Deshalb müssen etwa bei 
Streiks im Gesundheitswesen oder in der Energieversorgung 
immer bestimmte Notdienste eingerichtet werden, die ein Min-
destmaß an Versorgung gewährleisten (vgl. Mythos 4). Jenseits 
dieser offensichtlichen Einschränkungen hat die Rechtspre-
chung des Bundesarbeitsgerichts den Gewerkschaften einen 
weitreichenden Ermessensspielraum eingeräumt, um zu be-
urteilen, ob eine Arbeitskampfmaßnahme geeignet und erfor-
derlich ist.41 Dies ergibt sich aus der im Grundgesetz Artikel 9 
Absatz 3 geschützten Tarifautonomie, die eine gerichtliche Kon-
trolle der Eignung und Erforderlichkeit von Arbeitskampfmaß-
nahmen eigentlich verbietet. Lediglich bei der Angemessenheit 
wird das Streikrecht gegen andere Grundrechte abgewogen. 
Hieraus ergibt sich ein mögliches gerichtliches Einfallstor zur 
Beschränkung des Streikrechts, das in den letzten Jahren ver-
mehrt vonseiten der Arbeitgeber genutzt wurde.42

Fazit:
Streiks müssen, um überhaupt Wirkung zu entfalten, den be-
streikten Unternehmen ökonomischen Schaden zufügen kön-
nen. Die kursierenden Zahlen über die angeblich millionenschwe-
ren Kosten von Arbeitskämpfen sind jedoch unseriös und dienen 
lediglich dazu, Stimmung zu machen und Streiks als unverhält-
nismäßig zu diskreditieren. In der Praxis halten sich die negati-
ven wirtschaftlichen Auswirkungen von Arbeitskämpfen in en-
gen Grenzen. Die meisten sind kurze Warnstreiks, mit denen die 
Arbeitgeber zum Einlenken gebracht werden sollen, unbefristete 
Streiks kommen eher selten vor. Schwerwiegende ökonomische 
Schäden oder gar eine Gefährdung des «Standorts Deutschland» 
sind bislang noch von keinem Streik ausgegangen.
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8

«DAS STREIKRECHT MUSS IN DEUTSCHLAND 
EINGESCHRÄNKT WERDEN»

«Wenn diese Streiks vorbei sind, müssen wir darüber 
nachdenken, wie wir in Zukunft solche Streikexzesse 
vermeiden. Die Volkswirtschaft der Bundesrepublik 
Deutschland ist ein mindestens ebenso hochwertiges 
Schutzgut wie das Streikrecht der Gewerkschaften.»
Bundeskanzler Friedrich Merz – damals noch als Vorsitzender der 
CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag – am 12. März 202443

Wie wird argumentiert?
Da in Deutschland insgesamt zu viel gestreikt werde und dies 
mit erheblichen wirtschaftlichen Schäden verbunden sei, soll 
eine Einschränkung des Streikrechts dazu führen, «unnötige» 
Arbeitskämpfe zu verhindern. Insbesondere im Bereich der 
kritischen Infrastruktur sollen Streiks deutlich eingeschränkt 
werden, da diese nicht nur die bestreikten Unternehmen, son-
dern auch weite Teile der Wirtschaft und der Bevölkerung tref-
fen würden. Anlässlich eines Streiks der Hafenarbeiter*innen 
in den deutschen Seehäfen, denen für die deutsche Wirtschaft 
eine wichtige logistische Schlüsselfunktion zukommt, hat der 
Präsident der Bundesvereinigung der deutschen Arbeitgeber-
verbände (BDA), Rainer Dulger, sogar einmal den Ausruf eines 
«sozialen Notstandes» gefordert, um den Streik unterbinden zu 
können.44 Da in Deutschland bislang die rechtlichen Grundla-
gen für Arbeitskämpfe im Wesentlichen durch Richterrecht, das 
heißt durch die Rechtsprechung der Arbeitsgerichte, festgelegt 
wurden, soll zukünftig ein explizites «Streikgesetz» die rechtli-
chen Rahmenbedingungen für Arbeitskämpfe definieren.

Was ist dran?
Die Gründe, die für eine Einschränkung des Streikrechts ange-
führt werden, können insgesamt nicht überzeugen. Weder wird 
in Deutschland übermäßig viel gestreikt (vgl. Mythos 2) noch 
sind damit unverhältnismäßig hohe wirtschaftliche Schäden 
verbunden (vgl. Mythos 7). Vor diesem Hintergrund gibt es zu-
nächst einmal gar keinen Handlungsbedarf, die bestehenden 
rechtlichen Grundlagen für Arbeitskämpfe zu verändern. Es 
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drängt sich vielmehr der Verdacht auf, dass es bei den Forderun-
gen nach einer Einschränkung des Streikrechts vor allem darum 
geht, die Verhandlungsmacht der Gewerkschaften zu schwä-
chen. Dies wird deutlich, wenn die derzeit diskutierten Forde-
rungen und Vorschläge der Arbeitgeberseite und der ihnen na-
hestehenden Wissenschaftler*innen näher betrachtet werden.

Im letzten Jahrzehnt haben sich die Forderungen nach einer ge-
setzlichen Regelung von Streiks vor allem auf den Bereich der 
öffentlichen Daseinsvorsorge und der kritischen Infrastruktur 
fokussiert. Bereits Anfang der 2010er-Jahre haben konservati-
ve Arbeitsrechtsprofessoren einen umfassenden Gesetzesent-
wurf zur Regelung von Arbeitskämpfen in der Daseinsvorsorge 
vorgelegt,45 mit dem eine deutliche Verschiebung des politischen 
Diskurses einherging. Der Entwurf zielt vor allem darauf, dass Ge-
werkschaften in der Daseinsvorsorge nur noch dann zu Streiks 
aufrufen dürfen, wenn zuvor versucht wurde, den Tarifkonflikt 
durch eine Schlichtung zu lösen. Zudem sollen Streiks generell 
nur noch nach einer zuvor durchgeführten Urabstimmung erlaubt 
sein, womit das Instrument des Warnstreiks de facto abgeschafft 
würde. Schließlich sieht der Entwurf bei der Durchführung von 
Streiks auch noch eine viertägige Mindestankündigungsfrist vor 
und enthält umfangreiche Vorgaben für Notdienste.

Dass die gesetzlichen Regelungen von Arbeitskämpfen «nur» 
für die Bereiche öffentliche Daseinsvorsorge bzw. «kritische In-
frastruktur» gelten sollen, kann nicht darüber hinwegtäuschen, 
dass es sich hierbei um eine massive Einschränkung des Streik-
rechts handelt. Nach Angaben des Statistischen Bundesam-
tes arbeiteten im Jahr 2020 43 Prozent aller Erwerbstätigen in 
Deutschland in Bereichen der «kritischen Infrastruktur».46 Dabei 
lässt sich der Bereich kaum präzise abgrenzen, und man kann 
davon ausgehen, dass bei einer entsprechenden gesetzlichen 
Regelung des Streikrechts noch deutlich mehr Unternehmen 
für sich reklamieren würden, zur kritischen Infrastruktur zu ge-
hören. Der im Frühjahr 2025 im Auftrag des Arbeitgeberverban-
des Gesamtmetall vorgelegte Entwurf für ein «Schlichtungsge-
setz» verzichtet denn auch auf jegliche sektorale Begrenzung 
und soll von vornherein für die gesamte Wirtschaft gelten.47
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Im Kern geht es bei den Forderungen der Arbeitgeber-
verbände und ihnen nahestehender Politiker*innen und 
Wissenschaftler*innen um die Etablierung eines Systems der 
Zwangsschlichtung, das die Dynamik der Tarifauseinanderset-
zungen grundlegend verändern und dabei die Machtverhält-
nisse deutlich zugunsten der Kapitalseite verschieben würde. 
Offen zielen die Forderungen darauf, die Schlichtung zum Nor-
malfall zu machen und damit die Durchsetzung gewerkschaftli-
cher Forderungen deutlich zu erschweren. Eine Zwangsschlich-
tung stellt einen massiven Eingriff in die vom Grundgesetz 
geschützte Tarifautonomie dar. Ob in Tarifverhandlungen eine 
Schlichtung erfolgen soll oder nicht, kann nur das Ergebnis ei-
ner autonomen Entscheidung beider Tarifvertragsparteien sein. 
In vielen Tarifbranchen bestehen hierzu freiwillige Schlich-
tungsvereinbarungen, auf die sich Arbeitgeberverbände und 
Gewerkschaften verständigt haben.48 Eine Schlichtung erfolgt 
hier jedoch in der Regel erst, nachdem Gewerkschaften durch 
Warnstreiks ihre Konfliktfähigkeit demonstriert haben.

Aus Sicht der Gewerkschaften ist allerdings auch ein solches 
freiwilliges Schlichtungsverfahren durchaus ambivalent: Ei-
nerseits kann es gerade in schwächer organisierten Bereichen 
oder nach lang andauernden Streiks dazu beitragen, einen be-
stimmt Tarifkompromiss durchzusetzen, der auf dem Verhand-
lungsweg nur schwer erreichbar gewesen wäre. Andererseits 
besteht vor allem in gut organsierten Branchen immer auch 
die Gefahr, dass eine kämpferische Tarifbewegung durch eine 
Schlichtung abgewürgt wird. Deshalb sollten die Gewerkschaf-
ten stets selbst die Entscheidungshoheit darüber haben, ob sie 
sich auf eine Schlichtung einlassen oder nicht.

Die Forderung nach Einschränkung des Streikrechts ist schließ-
lich auch deshalb abzulehnen, weil Deutschland im internati-
onalen Vergleich schon heute nur ein eingeschränktes Streik-
recht hat, das Arbeitskämpfe ausschließlich im Kontext von 
Tarifverhandlungen und dort auch nur außerhalb der «Friedens-
zeit» erlaubt (vgl. Mythos 9.). Hinzu kommt, dass viele Grup-
pen in Deutschland explizit vom Streikrecht ausgeschlossen 
werden. Dies gilt unter anderen für die knapp zwei Millionen 
Beamt*innen, Richter*innen und Soldat*innen, deren Lohn- 
und Arbeitsbedingungen nicht durch freie Tarifverhandlungen, 
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sondern durch den Staat im Rahmen von Besoldungsgesetzen 
festgelegt werden. Auch wenn sich diese Bedingungen oft am 
Tarifergebnis im öffentlichen Dienst orientieren, haben diese 
Beschäftigtengruppen doch keine Möglichkeit, sich selbst aktiv 
an Tarifauseinandersetzungen zu beteiligen.

Auch die etwa 1,8 Millionen Arbeitnehmer*innen in Betrieben 
und Einrichtungen der christlichen Kirchen – darunter insbe-
sondere die großen Wohlfahrtsverbände Caritas und Diako-
nie – besitzen de facto kein Streikrecht, weil ihre «Dienstge-
ber» auf einem kirchlichen Sonderarbeitsrecht beharren, das 
Arbeitskämpfe prinzipiell ausschließt. Zwar gilt nach einem 
Grundsatzurteil des Bundesarbeitsgerichts aus dem Jahr 2012 
das Streikrecht prinzipiell auch in kirchlichen Einrichtungen, es 
kann jedoch unter bestimmten Voraussetzungen durch ein pa-
ritätisches Verhandlungs- und Schlichtungsverfahren ersetzt 
werden.49 In der Praxis werden in fast allen kirchlichen Einrich-
tungen entsprechende Verfahren angewendet, die die Möglich-
keit von Arbeitskämpfen von vornherein ausschließen. Zählt 
man Beamt*innen und kirchliche Angestellte zusammen, so 
wird schon heute beinah einem Zehntel aller Beschäftigten in 
Deutschland das Streikrecht verwehrt.

Fazit:
Forderungen nach Einführung eines eigenen Streikgeset-
zes, das die Durchführung von Arbeitskämpfen gesetzlich re-
gelt, zielen in Wirklichkeit auf eine massive Einschränkung des 
Streikrechts. Denjenigen, die sie vertreten, geht es vor allem um 
die Etablierung eines neuen Systems der Zwangsschlichtung, 
das die Dynamik und Machtverhältnisse bei den Tarifverhand-
lungen deutlich zuungunsten der Gewerkschaften verändern 
würde. Dabei weist das Streikrecht in Deutschland schon heute 
erhebliche Beschränkungen auf. Wenn eine gesetzliche Grund-
lage für Arbeitskämpfe geschaffen werden soll, dann müsste 
heute eher über eine Erweiterung des Streikrechts nachgedacht 
werden, die das Streikverbot für bestimmet Beschäftigtengrup-
pen aufhebt und auch «politische Streiks» erlaubt.
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«STREIKS KÖNNEN NUR IM RAHMEN  
VON TARIFVERHANDLUNGEN STATTFINDEN»

«Die Ankündigung von ver.di, gemeinsam mit der Organi
sation Fridays for Future den Verkehr in weiten Teilen 
Deutschlands lahmzulegen und zu blockieren, ist eine 
gefährliche Grenzüberschreitung. Wer […] Arbeitskämpfe 
und allgemeinpolitische Ziele miteinander vermischt, gerät 
schnell auf ein Spielfeld jenseits unserer Tarifautonomie.»
Steffen Kampeter, Hauptgeschäftsführer der Bundesvereinigung 
der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA), 3. März 202350

Wie wird argumentiert?
Immer wenn Gewerkschaften im Rahmen von Tarifauseinan-
dersetzungen auch allgemeinpolitische Forderungen formu-
lieren, wird deren Legitimität mit dem Verweis auf das beste-
hende Verbot politischer Streiks infrage gestellt. Ein Beispiel 
hierfür sind die gemeinsam von ver.di und Fridays for Future 
organisierten «Klimastreiks», die für bessere Arbeitsbedingun-
gen und mehr finanzielle Ressourcen im öffentlichen Nahver-
kehr eintreten. Die Gegner*innen eines politischen Streikrechts 
begnügen sich in der Regel mit dem Verweis auf die bestehen-
de Rechtsprechung, wonach Arbeitskämpfe nur im Kontext von 
Tarifauseinandersetzungen bzw. für tarifvertraglich regelbare 
Ziele erlaubt sind. So heißt es beispielsweise in einem Urteil des 
Bundesarbeitsgerichtes aus dem Jahr 2012: «Der Arbeitskampf 
ist […] funktional auf die Tarifautonomie bezogen und insoweit 
grundrechtlich geschützt. Ein Grundrecht auf Streik, losgelöst 
von seiner funktionalen Bezugnahme auf die Tarifautonomie, 
gewährleistet Art. 9 Abs. 3 GG nicht.»51

Was ist dran?
Das Verbot politischer Streiks in Deutschland ist im Wesentli-
chen das Ergebnis der Rechtsprechung des Bundesarbeitsge-
richtes in den 1950er-Jahren.52 Ausgangspunkt war der 1952 
von der damaligen Gewerkschaft IG Druck und Papier durchge-
führte «Zeitungsstreik» gegen das Betriebsverfassungsgesetz 
von 1952, das aus gewerkschaftlicher Sicht echte Mitbestim-
mungsrechte verhinderte. Der Fall wurde von Arbeitgeberver-

http://Ver.di
https://www.spiegel.de/thema/bda/
http://ver.di
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bänden und ihnen nahestehenden Wissenschaftler*innen zum 
Anlass genommen, um gegen die Legitimität politischer Streiks 
zu argumentieren. Im Kern wurde der politische Streik hier als 
«undemokratisch» diskreditiert, da er in die Entscheidungsho-
heit demokratisch gewählter Parlamente und Regierungen ein-
greife. Die von den Gewerkschaften und ihnen nahestehen-
den Wissenschafler*innen vertretene Gegenposition, wonach 
die geforderte Trennung zwischen tarifvertraglichen und poli-
tischen Auseinandersetzungen in vielen Fällen der Realität wi-
derspricht, konnte sich hingegen nicht durchsetzen. In einem 
Grundsatzurteil des Bundesarbeitsgerichts von 1955 wurde 
dann erstmals festgelegt, dass nur tarifbezogene Streiks recht-
mäßig seien.53 Bis heute orientiert sich die Rechtsprechung in 
Deutschland an diesem Grundsatz.

Im europäischen Vergleich hat damit Deutschland ein äußerst 
restriktives Streikrecht. Nach einer aktuellen Studie im Auftrag 
des Europäischen Parlaments sind lediglich in drei von 27 EU-
Staaten politische Streiks generell verboten und dürfen nur im 
Rahmen von Tarifauseinandersetzungen stattfinden (siehe Ta-
belle 2).54 Hierzu gehören neben Deutschland noch Polen und 
die Slowakei. In der großen Mehrzahl von 19 EU-Staaten sind 
politische Streiks dann erlaubt, wenn sie sich auf politische 
Entscheidungen beziehen, die die wirtschaftlichen und sozia
len Interessen der Beschäftigten betreffen. Beispiele hierfür 
sind etwa die großen Streiks in Belgien und Frankreich gegen 
die staatlichen Rentenreformen. Schließlich gibt es noch wei-
tere fünf EU-Staaten, in denen überhaupt keine inhaltlichen 
Beschränkungen für politische Streiks bestehen. In diesen 
Ländern können also auch Streiks zur Durchsetzung von For-
derungen organisiert werden, die nicht unmittelbar mit den In-
teressen der Beschäftigten zusammenhängen. Ein aktuelles 
Beispiel hierfür ist der im Oktober 2025 ausgerufene «General-
streik» der italienischen Gewerkschaften in Solidarität mit den 
Menschen in Gaza.

Auch in Deutschland hat es im Laufe der Geschichte immer 
wieder Ansätze für politische Streiks gegeben, wie bei den be-
trieblichen Protesten Ende der 1960er-Jahre gegen die Not-
standsgesetze, 1996 gegen die gesetzliche Kürzung der Lohn-
fortzahlung im Krankheitsfall oder 2007 gegen die Erhöhung 
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Tabelle 2: Streikrecht in der Europäischen Union

Politische Streiks  
sind generell  
erlaubt

Politische Streiks  
sind teilweise  
erlaubt*

Politische Streiks 
sind verboten. 
Streiks sind nur 
im Rahmen von 
Tarifverhandlungen 
erlaubt

5 EU-Staaten:
Finnland, Italien, 
Niederlande, 
Österreich, Schweden

19 EU-Staaten: 
Belgien, Bulgarien, 
Dänemark, Estland, 
Frankreich, Griechen
land, Irland, Kroatien, 
Lettland, Litauen, 
Luxemburg, Malta, 
Portugal, Rumänien, 
Spanien, Slowenien, 
Tschechien, Ungarn, 
Zypern

3 EU-Staaten:
Deutschland, Polen, 
Slowakei

* �Sofern sie sich auf politische Entscheidungen beziehen, die die wirtschaftlichen und 
sozialen Interessen der Beschäftigten betreffen.

Quelle: Schutter, Olivier de: Towards an EU-wide right to politically strike: A constitutional 
perspective, Studie im Auftrag des Europäischen Parlaments, Brüssel 2024, www.europarl.
europa.eu/RegData/etudes/STUD/2024/757656/IPOL_STU(2024)757656_EN.pdf

des Renteneintrittsalters auf 67 Jahre. Nur in seltenen Fällen 
gab es hingegen noch Gerichtsurteile, die einen Arbeitskampf 
explizit als illegalen politischen Streik identifizierten. Eine Aus-
nahme bildete Ende der 1970er-Jahre der Streik der damaligen 
Gewerkschaft Kunst im DGB gegen die geplante Auflösung des 
Norddeutschen Rundfunks, den das Landesgericht München 
ausdrücklich als politischen Streik klassifizierte, der durch das 
Grundgesetz nicht legitimiert sei.55

In jüngerer Zeit waren es vor allem die «Klimastreiks» von ver.di  
und Fridays for Future, die von Arbeitgeberseite als illegale po-
litische Streils diskreditiert wurden. Ein Versuch der Leipziger 
Verkehrsbetriebe im Jahr 2024, einen entsprechenden Streik 
mit Verweis auf seinen angeblich illegalen politischen Charakter 
per einstweiliger Verfügung zu verhindern, wurde jedoch vom 
Leipziger Arbeitsgericht zurückgewiesen.56 Trotzdem zeigt der 
Streik einmal mehr, wie eng tarifvertragliche und politische For-
derungen in der Praxis verbunden sind.

Die bis heute von der Mehrheit der Jurist*innen vertretene 
Meinung, wonach der «politische Streik» eine unzulängliche 

file:///C:\Users\scharenberg\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\SFMBRD0S\www.europarl.europa.eu\RegData\etudes\STUD\2024\757656\IPOL_STU(2024)757656_EN.pdf
file:///C:\Users\scharenberg\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\SFMBRD0S\www.europarl.europa.eu\RegData\etudes\STUD\2024\757656\IPOL_STU(2024)757656_EN.pdf
http://ver.di
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Einflussnahme auf demokratische Entscheidungsprozesse 
darstellt, kann angesichts der massiven wirtschaftlichen Ein-
flussmacht der Kapitalseite kaum überzeugen. Ähnlich wie bei 
Tarifverhandlungen zeigt sich auch in der politischen Arena ein 
strukturelles Machtungleichgewicht zwischen Arbeit und Kapi-
tal. Um hier ein «wirkliches Gegengewicht» zu schaffen, bleibt – 
so etwa die Position des Arbeitsrechtlers Wolfgang Däubler – 
«nur der Rückgriff auf den politischen Streik».57

Fazit:
Fast überall in Europa wird den Gewerkschaften zugestanden, 
mit dem Mittel des Streiks Einfluss auf politische Entscheidun-
gen zu nehmen, die unmittelbar die sozialen und wirtschaftli-
chen Interessen der Beschäftigten berühren. Dass Deutschland 
mit dem Verbot politischer Streiks eine Sonderstellung ein-
nimmt, ergibt sich keineswegs zwangläufig aus den Vorgaben 
des Grundgesetzes. Diese ist vielmehr das Ergebnis einer in den 
1950er-Jahren entwickelten Interpretation des Bundesarbeits-
gerichts, die seither einfach unhinterfragt von der Rechtspre-
chung übernommen wurde. Angesichts der weitreichenden 
sozialen, ökonomischen und ökologischen Herausforderungen 
und der damit verbundenen Gefahren für die Demokratie ist es 
hingegen höchste Zeit, auch in Deutschland über ein «Recht auf 
politischen Streik» neu nachzudenken.58
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ZUM SCHLUSS: STREIKS ALS AUSWEIS EINER 
DEMOKRATISCHEN GESELLSCHAFT  

Als der damalige Bundeskanzler Helmut Schmidt Ende der 1970er-Jah-
re in einem Interview nach den damals aktuell stattfindenden Streiks 
gefragt wurde, antwortete er:

«Natürlich muss auch mal gestreikt werden. Alle diese deutschen 
Kleinbürger, die meinen, ein Streik sei ein Zeichen von Unord-
nung, die können mir den Buckel runterrutschen. Ein Land, in 
dem nicht gestreikt wird, ist keine Demokratie.»59

Die Antwort des damaligen Bundeskanzlers ist gleich in zweifacher 
Hinsicht bemerkenswert: Zum einen wies er darauf hin, dass Streiks 
etwas völlig Normales und Selbstverständliches sind. Er betonte dies 
zudem in einer Zeit, in der in Deutschland im Durchschnitt mehr als 
doppelt so viel gestreikt wurde wie heute (vgl. Mythos 2). Des Weiteren 
hob Helmut Schmidt hervor, dass das Recht auf Streik zum Wesens-
kern einer demokratischen Gesellschaft gehört. Autoritäre Regime 
zeichnen sich im Gegensatz dazu dadurch aus, dass es entweder gar 
keine unabhängigen Gewerkschaften gibt oder diese in ihren Möglich-
keiten, Arbeitskämpfe zu führen, stark eingeschränkt sind. In Gesell-
schaften ohne ein wirksames Recht auf Streik existieren zumeist auch 
sonst kaum demokratische Mitspracherechte.

Das Recht auf Streik ist jedoch nicht nur ein Ausweis einer demokrati-
schen Gesellschaft, es ist zugleich auch eine wichtige Institution zu ihrer 
Verteidigung. In allen liberal-kapitalistischen Gesellschaftsordnungen 
besteht ein grundlegendes Spannungsverhältnis zwischen Demokratie 
und Kapitalismus.60 Letzterer geht immer mit einer erheblichen Konzen
tration ökonomischer Macht einher, die – übersetzt in politische Macht – 
demokratische Entscheidungsprozesse zu unterlaufen droht. Ein de-
mokratischer Kapitalismus ist demnach immer auf die Existenz starker 
Akteure und Institutionen angewiesen, die nicht nur politische, sondern 
auch ökonomische Macht kontrollieren und beschränken können. Ohne 
handlungsfähige Gewerkschaften ist dabei ein demokratischer Kapitalis-
mus kaum denkbar. Das Recht auf Streiks ist hingegen für die Gewerk-
schaften das wichtigste Machtmittel, ihre demokratische Kontrollfunk-
tion wahrzunehmen. Deshalb gibt es in den meisten europäischen 
Ländern auch ein politisches Streikrecht, das anders als in Deutschland 
nicht auf Tarifauseinandersetzungen beschränkt ist (vgl. Mythos 9).
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Für die Beschäftigten, die sich aktiv an Streiks beteiligen, sind die-
se immer auch – wie der ver.di-Vorsitzende Frank Wernecke es aus-
drückt – «ein Stück weit gelebte Demokratie».61 In Arbeitskämpfen wird 
erfahrbar, dass es möglich ist, durch eigenes aktives Engagement die 
Arbeitsbedingungen zu gestalten. Es sind die Erfahrungen von Soli-
darität und Selbstwirksamkeit, die eine demokratische Grundhaltung 
bekräftigen, der zufolge es sich lohnt, gemeinsam mit anderen für die 
eigenen Interessen zu kämpfen.62 Ein in Arbeitskämpfen gewonnenes 
Zutrauen in die eigene Handlungsfähigkeit ist zudem ein bedeutendes 
Mittel gegen eine resignative Grundhaltung, die von Ohnmacht und 
dem Gefühl der Bedeutungslosigkeit geprägt ist und sich oft als beson-
ders anfällig für rechtspopulistische und rechtsextreme Erzählungen 
erweist.63 Eine beteiligungsorientierte Tarifpolitik inklusive der Durch-
führung von Streiks macht die Demokratie in der Wirtschaft für die Be-
schäftigten erlebbar und erzeugt so eine «demokratische Dividende»,64 
die sich auch positiv auf die Stabilisierung der politischen Demokratie 
auswirkt.

http://Ver.di
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